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Sachverhalt

Der Bf. befand sich zwischen 20.9.1994 und 11.1.1995 
wegen des Verdachts des Kinderhandels bzw. der Anstif-
tung zur Falschaussage in Untersuchungshaft. Die jewei-
ligen Strafverfahren wurden 2000 bzw. 2003 eingestellt. 
Am 16.5.2000 wurde gegen den Bf. Anklage wegen Ver-
wendung einer gefälschten Urkunde erhoben. Im Juni 
2005 wurde er vom Bezirksgericht Tarnobrzeg der Bege-
hung dieses Delikts für schuldig befunden und zu einer 
Geldstrafe von PLN 2.280,–, zahlbar in 228 Tagessätzen 
zu je zehn PLN, verurteilt. Gleichzeitig beschloss das 
Gericht, die oben erwähnte Untersuchungshaft gemäß 
Art. 63 Abs. 1 Strafgesetz auf die Strafe anzurechnen. Da 
laut dieser Bestimmung ein Tag Freiheitsentzug zwei 
Tagessätzen entsprach, wurden die 114 Tage an verbüß-
ter Haft zur Gänze aufgerechnet. 

2002 stellte der Bf. einen Antrag auf Entschädigung 
für zu Unrecht erlittene Haft, der vom Landesgericht 
Tarnobrzeg am 30.6.2006 abgewiesen wurde. Begrün-
dend führte es aus, die Untersuchungshaft sei iSv. 
Art. 552 Abs. 4 StPO (Recht auf Haftentschädigung) zwei-
fellos ungerechtfertigt gewesen. Der Bf. sei nämlich zu 
keiner Zeit wegen eines der Delikte verurteilt worden, 
welche die Basis für die Verhängung der Untersuchungs-
haft gebildet hätten. Ferner sei auf die Einstellung der 
Strafverfahren zu verweisen, die damit begründet 
wurde, die Handlungen des Bf. hätten den Tatbestand 
der ihm zur Last gelegten Delikte nicht erfüllt. Letzte-
rer sei jedoch am 16.6.2005 wegen Urkundenfälschung 
zu einer Geldstrafe verurteilt worden, die zur Gänze mit 
der verbüßten Untersuchungshaft aufgerechnet worden 
sei. Er sei somit im Hinblick auf den ihm entstandenen 
Schaden ordnungsgemäß entschädigt worden.

Der Bf. legte dagegen ein unter anderem auf Art. 5 
Abs. 5 EMRK gestütztes Rechtsmittel ein. Er brachte vor, 
die Aufrechnung einer Freiheitsentziehung mit einer 

Geldstrafe solle nicht automatisch erfolgen. Die Gerich-
te wären vielmehr gehalten gewesen, die von ihm tat-
sächlich erlittenen Nachteile eigenständig zu bewerten.

Am 5.10.2006 wurde das Rechtsmittel vom Gericht 
zweiter Instanz abgewiesen. Der Bf. wandte sich darauf-
hin an den Obersten Gerichtshof. Dieser legte die Frage, 
ob die Anrechnung von in einem getrennten Strafverfah-
ren verbüßter Haft auf eine Geldstrafe eine ausreichen-
de Genugtuung für ungerechtfertigte Anhaltung darstel-
le, einem verstärkten Senat vor. 

Mit Beschluss vom 20.9.2007 lehnte es dieser im Hin-
blick auf die eindeutige Rechtspraxis ab, sich mit der 
Frage näher zu befassen. Demnach gäbe es zwei Wege 
einer Entschädigung für ungerechtfertigte Untersu-
chungshaft. Der erste sei immaterieller Natur und 
komme zur Anwendung, wenn die Möglichkeit beste-
he, Haft, die eine Person im Zuge der Abwicklung eines 
gegen sie geführten Strafverfahrens verbüßt habe, auf 
die – in diesem oder auch einem getrennten Strafverfah-
ren – verhängte Strafe anzurechnen. Der zweite sei mate-
rieller Natur und nur vorgesehen, wenn die erste Option 
nicht praktikabel sei. 

Am 15.11.2007 wies der Oberste Gerichtshof das 
Rechtsmittel des Bf. mit dem Hinweis auf die Fest-
stellung des verstärkten Senats ab. Demnach sei eine 
zusätzliche Entschädigung nicht vorgesehen, wenn die 
Dauer der Anhaltung mit einer Strafe aufgerechnet wor-
den sei. 

Rechtsausführungen

Der Bf. rügt Verletzungen von Art. 5 Abs. 5 EMRK (Recht 
auf Haftentschädigung) und von Art. 6 Abs. 1 EMRK (hier: 
Recht auf eine angemessene Verfahrensdauer).
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I. Zur behaupteten Verletzung von Art. 5 Abs. 5 EMRK

Der Bf. behauptet, er habe kein effektives und durchsetz-
bares Recht auf Entschädigung für unrechtmäßige Haft 
gehabt. Die Praxis der Gerichte, Freiheitsentziehungen 
gegen Strafen aufzurechnen, sei unfair und habe ihn 
nicht für die erlittenen Nachteile entschädigt.

1. Zur Anwendbarkeit von Art. 5 Abs. 5 EMRK

Der GH erinnert daran, dass Art. 5 Abs. 5 EMRK ent-
sprochen wird, wenn es für eine Person möglich ist, 
Entschädigung für eine Freiheitsentziehung zu erlan-
gen, die – laut expliziter Feststellung durch die natio-
nalen Behörden – in Zuwiderhandlung gegen die Abs. 1 
bis 4 erfolgte. Die Fakten des vorliegenden Falls wurden 
vom GH bereits im Fall Włoch/PL (Nr. 1) geprüft. Er kam 
zu dem Ergebnis, dass die Anhaltung des Bf. zwischen 
dem 20.9.1994 und dem 11.1.1995 rechtmäßig war und 
somit keine Verletzung von Art. 5 Abs. 1 EMRK darstell-
te. Er stellte jedoch eine Verletzung von Art. 5 Abs. 4 
EMRK wegen fehlender Verfahrensgarantien im Zusam-
menhang mit der Prüfung des gegen die Anordnung der 
Untersuchungshaft eingebrachten Rechtsmittels bzw. 
wegen Fehlens einer zügigen Haftprüfung fest. Art. 5 
Abs. 5 EMRK ist somit anwendbar (einstimmig). 

Im Folgenden ist zu prüfen, ob der Bf. mit Rücksicht 
auf die festgestellte Verletzung von Art. 5 Abs. 4 EMRK 
ein durchsetzbares Recht auf Entschädigung hatte.

2. In der Sache

Nach polnischem Recht bestanden zum damaligen Zeit-
punkt zwei Möglichkeiten, Schadenersatz für Untersu-
chungshaft zu erlangen. Zum einen hätte der Bf. Ent-
schädigung für ungerechtfertigte Haft gemäß Art. 552 
Abs. 4 StPO beantragen können, zum anderen stand es 
ihm frei, den Fiskus nach Art. 417 Zivilgesetzbuch auf 
Schadenersatz wegen unrechtmäßiger Handlungen von 
Staatsorganen im Rahmen der Ausübung ihrer Pflichten 
zu klagen.

Im vorliegenden Fall brachte der Bf. einen Antrag 
auf Entschädigung für ungerechtfertigte Haft gemäß 
Art. 552 Abs. 4 StPO ein, der jedoch vom Obersten 
Gerichtshof am 15.11.2007 abgewiesen wurde. Der 
Umstand, dass die Strafverfahren eingestellt worden 
waren, machte die Anhaltung des Bf. in Untersuchungs-
haft »zweifellos ungerechtfertigt« iSv. Art. 552 StPO – was 
Voraussetzung für den Erhalt einer Entschädigung ist. 

Ungeachtet dessen wurde dem Bf. keine Entschädi-
gung zugesprochen, da die in Untersuchungshaft  ver-
brachte Zeit mit einer in Bezug auf die Begehung eines 
anderen Delikts verhängten Strafe aufgerechnet wurde. 
Aus der Entscheidung des verstärkten Senats des Obers-
ten Gerichtshofs vom 20.9.2007 wird klar, dass er die 
Aufrechnung von in Untersuchungshaft verbrachter 

Zeit mit einer anderen Strafe als immaterielle Entschä-
digung für vom Bf. erlittene Nachteile ansah. Da im 
gegenständlichen Fall die gesamte Untersuchungshaft 
gegen eine Strafe aufgerechnet wurde, schloss diese 
Vorgangsweise die Möglichkeit der nachträglichen Ein-
bringung eines effektiven Antrags auf Entschädigung 
für den selben Zeitraum – und folglich für eine Verlet-
zung von Art. 5 Abs. 4 EMRK – aus. Der Antrag des Bf. 
gemäß Art. 552 StPO war damit zum Scheitern verur-
teilt.

Die Schadenersatzklage gemäß Art 417 Zivilgesetz-
buch kann ebenfalls nicht als effektives Rechtsmittel 
angesehen werden, da sie erst in Bezug auf unrechtmä-
ßige Handlungen ab dem 1.9.2004 eingebracht werden 
konnte – während die Ereignisse, die zur vorliegenden 
Beschwerde führten, bereits 1995 stattfanden.

Der GH erinnert daran, dass Art. 5 Abs. 5 EMRK es 
den Vertragsstaaten nicht verbietet, Entschädigung nur 
dann zuzusprechen, wenn eine Person die Nachteile, die 
von einer Verletzung resultieren, auch beweisen kann. 
Im vorliegenden Fall prüften die nationalen Gerichte 
jedoch zu keiner Zeit, ob der Bf. irgendeinen materiellen 
oder immateriellen Nachteil erlitten hatte. Der Frage, ob 
die Aufrechnung der Untersuchungshaft mit der Geld-
strafe in der Höhe von umgerechnet € 580,– den vom Bf. 
erlittenen Nachteilen in angemessener Weise Rechnung 
trug, wurde keinerlei Beachtung geschenkt.

In Ermangelung diesbezüglicher Vorbringen der 
Regierung ist dem GH eine Beurteilung dahingehend 
unmöglich, ob ein Gericht – wenn es die in Untersu-
chungshaft verbrachte Zeit mit einer Geldstrafe auf-
rechnet – der Frage der von einem Bf. als Folge der 
Anhaltung erlittenen Nachteile und deren Verhältnis-
mäßigkeit gegenüber der aufgerechneten Strafe Beach-
tung schenkt. Gemäß der innerstaatlichen Praxis wird 
die Dauer der Freiheitsentziehung ohne Bewertung der 
Rechtmäßigkeit der Untersuchungshaft aufgerechnet.

Der GH kommt somit zu dem Ergebnis, dass die auto-
matische Aufrechnung der Untersuchungshaft mit einer 
im Hinblick auf die Begehung eines anderen Delikts ver-
hängten Strafe nicht mit dem vollstreckbaren Recht auf 
Haftentschädigung gemäß Art. 5 Abs. 5 EMRK vereinbar 
war. 

Da dem Bf. somit kein durchsetzbares Recht auf Ent-
schädigung für seine in Verletzung von Art. 5 Abs. 4 
EMRK ergangene Anhaltung zur Verfügung stand, ist 
eine Verletzung von Art. 5 Abs. 5 EMRK festzustellen 
(einstimmig).

II. Zur behaupteten Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK

Der GH merkt an, dass nach dem Inkrafttreten des 
Gesetzes betreffend die Erhebung einer Beschwerde über 
eine Verletzung des Rechts auf ein Verfahren innerhalb 
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angemessener Frist vom 17.6.2004 es in ein Strafverfahren 
verwickelten Personen offen stand, eine diesbezügliche 
Beschwerde vor dem zuständigen Gericht zu erheben.

Der GH hat dieses Rechtsmittel bereits im Fall 
Charzyński/PL einer Untersuchung unterzogen und es als 
effektiv im Hinblick auf Beschwerden über Fälle exzes-
siver Verfahrenslänge erachtet, sowohl was die Hintan-
haltung einer (anhaltenden) Verletzung des Anspruchs 
auf rechtliches Gehör innerhalb angemessener Frist, 
als auch was eine angemessene Wiedergutmachung für 
bereits entstandene Nachteile anlangt.

Der Bf. hat sich dieses Rechtsmittels nicht bedient. 
Dieser Beschwerdepunkt ist daher wegen Nichterschöp-
fung des innerstaatlichen Instanzenzugs gemäß Art. 35 
Abs. 1 und 4 EMRK zurückzuweisen (einstimmig).

III. Entschädigung nach Art. 41 EMRK

Die Feststellung einer Verletzung von Art. 5 Abs. 5 EMRK 
stellt als solche eine ausreichende Entschädigung für 
immateriellen Schaden dar (einstimmig).


